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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER 

M+E MOTOREN- UND ENERGIETECHNIK BETRIEBSGES. MBH, 

   M+E MOTOREN- UND ENERGIETECHNIK GMBH & CO. KG 
 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 
den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 
BGB. 

(4) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte mit dem 
Besteller. 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 
innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

(3) Wir haften nicht für Fehler, die sich aus Unterlagen, Zeichnungen, Mustern usw. sowie aus 
Angaben des Bestellers ergeben, soweit uns nicht zuzumuten ist, diese zu erkennen. 

(4) Wir sind jederzeit zur Änderung unserer Liefergegenstände – z. B. Konstruktions- oder 
Formänderungen – berechtigt, soweit diese Änderungen für unseren Kunden zumutbar sind. 
Bei genormten Waren gelten die auf den Normblättern zugelassenen Toleranzen.  

(5) Sämtliche unseren Kunden zugänglich gemachten oder unseren Angeboten beigefügten 
Unterlagen (z. B. technische Beschreibungen, Zeichnungen, Abbildungen, Maß- und 
Gewichtsangaben) enthalten nur branchenübliche Annäherungswerte und erfolgen unter 
Vorbehalt. Sie können von uns jederzeit geändert werden.   

(6) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

§ 3 
Leistungsumfang 

(1) Die in der Liefer- und Leistungsbeschreibung festgelegten Beschaffenheiten legen die 
Eigenschaften abschließend fest. 

(2) Der Umfang der jeweiligen Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen ist vom Besteller für den 
Vertragsgegenstand festzulegen. Sofern dies nicht möglich ist, legen wir den Umfang der 
durchzuführenden Instandsetzungsarbeiten nach Rücksprache mit dem Besteller fest. In 
einem Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben werden  die vereinbarten bzw. 
mit dem Besteller abgestimmten zu erbringenden Leistungen bezeichnet. Stellt sich während 
der Bearbeitung, aber bei Auftragsannahme nicht erkennbar, heraus, dass die Instandsetzung 
wegen der Mängel des Vertragsgegenstandes unmöglich ist, so sind wir berechtigt, die bis zu 
dieser Feststellung geleisteten Arbeiten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Soweit sich 
während der Bearbeitung, aber bei Auftragsannahme nicht erkennbar, herausstellt, dass die 
Durchführung der Instandsetzungsarbeiten unwirtschaftlich ist, werden wir den Besteller 
unverzüglich hiervon verständigen, um eine definitive Entscheidung des Bestellers 
herbeizuführen. Entscheidet sich der Besteller dazu, den Auftrag wegen seiner 
Unwirtschaftlichkeit nicht durchführen zu lassen, so haben wir Anspruch auf Abgeltung der bis 
zu diesem Zeitpunkt geleisteten Arbeiten, einschließlich eines angemessenen Gewinns. 
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§ 4 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 
Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis einschließlich 

aller sonstigen vereinbarten Vergütungen - insbesondere die Leistungen für Nebenleistungen - 
netto in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme und Aushändigung oder Übersendung 
der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärungen 
unsererseits  
2 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des 
Vorhandenseins von Mängeln steht dem Besteller ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei 
denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Besteller steht offensichtlich ein 
Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu; in einem solchen Fall ist der Besteller 
nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen 
Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung 
(insbesondere einer Mängelbeseitigung) steht. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat 
und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der mit Mangel 
behafteten Lieferung bzw. Arbeiten steht. 

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller im Übrigen nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten und von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(6) Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise bzw. feste Vergütungen vereinbart sind, 
werden zu den am Tag der Lieferung oder Leistungen gültigen Listenpreisen bzw. zu dem an 
diesem Tag für die Berechnung unseres Werklohnes geltenden Sätzen (Tagespreis) 
bezeichnet, zzgl. Porto, Fracht und Verpackung. 

(7) Verzugszinsen werden mit 8 % p.a. über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) berechnet. Sie sind 
höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder 
der Besteller eine geringere Belastung nachweisen. 

(8) Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen 
Scheck nicht einlöst oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte 
Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel angenommen haben. Wir sind in diesem 
Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu leisten. 

§ 5 
Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. Vereinbarte Liefertermine gelten daher - wenn nichts anderes vereinbart ist - als nur 
annähernd vereinbart. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag 
ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
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Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der 
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der 
Liefervertrag nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 
einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % für jede vollendete Woche des 
Verzugs, insgesamt jedoch höchstens in Höhe von 5 % des Rechnungswertes der vom 
Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. 

(9) Ändert oder erweitert der Besteller den ursprünglich vereinbarten Arbeitsumfang und 
verzögert sich die Fertigstellung bzw. Lieferung dadurch, haften wir dafür nicht. Wir werden 
dem Besteller unter Angabe der Gründe jedoch unverzüglich einen neuen Fertigstellungs- 
bzw. Liefertermin nennen. Liegt die Ursache der Nichteinhaltung des Termins in höherer 
Gewalt oder in Betriebsstörungen, auch in solchen von Vorlieferern oder Subunternehmern, 
die wir nicht verschuldet haben, besteht aufgrund hierdurch bedingter Verzögerungen keine 
Schadensersatzverpflichtung unsererseits. Wir werden den Besteller unverzüglich 
unterrichten. 

(10) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten. 
(11) Wir sind zu Teilleistungen und Teillieferungen jederzeit berechtigt. 
(12) Gegenstand unserer Verpflichtung kann auch die Lieferung eines general überholten 

Vertragsgegenstandes, gegebenenfalls gegen Übergabe eines entsprechenden alten Motors, 
einer Baugruppe oder eines Einzelteils gleichen Types sein. Abweichungen in der Ausführung 
sind uns gestattet, soweit dies dem Besteller zumutbar ist. Vertragsgegenstände des 
Bestellers, die dieser uns zum Einbau oder im Wege des Tausches überlässt, dürfen keine 
Mängel oder sonstigen Fehler aufweisen, die nicht auf natürliche Abnutzung zurückzuführen 
sind. Insbesondere muß der anzuliefernde Vertragsgegenstand frei von geschweißten oder 
nicht geschweißten Brüchen und Rissen sein.  

§ 6 
Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 
vereinbart, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere 
Leistungen, z. B. Abfuhr und Aufstellung, übernommen haben. 

(2) Die Lieferung ab Werk erfolgt stets unter Verwendung der bei Anlieferung durch den Besteller 
benutzten Verpackung. Schäden, die auf eine unzureichende Verpackung zurückzuführen 
sind, gehen stets zu Lasten des Bestellers, der für eine sichere Verpackung Sorge zu tragen 
hat. 

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

(4) Für Transportschäden oder Verluste, die auf unserem Verschulden, dem Verschulden unserer 
gesetzlichen Vertreter, Beauftragten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit sind wir verpflichtet, 
eventuelle Ersatzansprüche gegen den Transportunternehmer etc. an den Besteller 
abzutreten, wenn eine Eigenhaftung dadurch nicht begründet wird. Transportschäden sind uns 
daher unter Beifügung einer Schadensbestätigung des Transportunternehmers unverzüglich 
(vgl. § 377 HGB) zu melden. Das beschädigte Gut ist zu unserer Verfügung zu halten. 

§ 7 
Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Wenn ein Mangel nach nicht von uns durchgeführter Montage/ Einbau auftritt, haften wir im 
Rahmen der Sachmängelhaftung nur, wenn Montage oder Einbau der von uns zuvor 
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bearbeiteten oder verkauften Sache fachkundig und fachgerecht, insbesondere nach 
Maßgabe und Vorschriften des OE-Herstellers erfolgte. Die Fachkundigkeit und 
Fachgerechtheit der Montage bzw. des Einbaus muß der Auftraggeber beweisen.  

(3) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

(4) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in 
Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 
Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung zu 
verweigern, solange der Besteller seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem 
Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen; 
dies gilt insbesondere für Schäden außerhalb der Kaufsache sowie den Anspruch auf Ersatz 
des entgangenen Gewinns. 

(10) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Rechte und Mängeln der Lieferungen und 
Leistungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - beträgt 1 Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den 
Fällen den § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen),  

 § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, 
dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). 
Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von 3 
Jahren. 

(11) Die Verjährungsfristen nach Abs. (9) gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche 
gegen uns, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen - unabhängig von der 
Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns 
bestehen, die mit einem Mangel nicht in Zusammenhang stehen, gilt für sie die 
Verjährungsfrist des Abs. (9) Satz 1. 

(12) Die Verjährungsfristen nach Abs. (9) und (10) gelten mit folgender Maßgabe: 
 Die Verjährungsfristen gelten nicht im Fall des Vorsatzes. Sie gelten auch dann nicht, wenn 

wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Lieferungen oder Leistungen übernommen haben. Haben wir einen Mangel arglistig 
verschwiegen, so gelten anstelle der genannten Fristen die gesetzlichen Verjährungsfristen, 
die ohne Vorliegen von Arglist gelten würden. Die Verjährungsfristen gelten für 
Schadensersatzansprüche zu dem nicht in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei 
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

(13) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit 
der Abnahme. 

(14) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über 
den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen 
unberührt. 
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§ 8 
Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht 
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gemäß § 823 BGB. 

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 
Eigentumsvorbehaltssicherung 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, 
soweit wir Forderungen gegenüber dem Besteller in laufende Rechnungen buchen 
(Kontokorrentvorbehalt). Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß  
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
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(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 10 
Pfandrecht, Sicherungsabtretung, Verwertung, Standgebühr 

(1) Bei Bearbeitung oder Instandsetzung von Gegenständen steht uns wegen unserer Forderung 
aus dem Auftrag ein Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in unseren Besitz gelangten 
Gegenständen des Bestellers zu. Das Pfandrecht erstreckt sich auf alle Forderungen die uns 
zustehen, wie sie der Eigentumsvorbehaltsicherung gemäß vorstehendem § 9 Ziffer 1 
entsprechen. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten 
Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie 
mit dem Gegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind.  

(2) Kommt der Besteller mit der Zahlung für einen längeren Zeitpunkt als 2 Monate in Verzug, so 
haben wir das Recht, nach vorheriger schriftlicher Ankündigung und nach Ablauf einer 
weiteren Wartezeit von 4 Wochen den Vertragsgegenstand und die Versteigerung und bei 
Vorliegen von Marktpreisen durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten. Ein 
etwaiger Verwertungserlös steht dem Besteller zu; wir sind jedoch berechtigt, neben unserer 
Hauptforderung und den aufgelaufenen Zinsen auch die durch die Verwertung verursachten 
Kosten in Abzug zu bringen.  

(3) Sind wir aus betrieblichen Gründen zur Verwahrung der Pfandsache nicht in der Lage, können 
wir Ersatz einer uns durch eine anderweitige Lagerung entstandenen Kosten verlangen. Für 
die Aufbewahrung im eigenen Betrieb entstehende Vewahrkosten werden zu marktüblichen 
Preisen dem Besteller in Rechnung gestellt. 

(4) Sofern wir für den Besteller Gegenstände bearbeiten oder instandsetzen, die nicht ihm 
sondern Dritten gehören, tritt der Besteller dem ihn gegenüber Dritten erwachsenden 
Vergütungsanspruch schon jetzt in Höhe des Rechnungswertes unserer Leistung an uns ab. 
Soweit wir Schäden oder Defekte beheben oder beseitigen für deren Behebung oder 
Beseitigung der Besteller Erstattung der ihm entstandenen Kosten oder Aufwendungen von 
Dritten (z. B. Versicherungen) verlangen kann, tritt der Besteller seine Ansprüche schon jetzt 
in Höhe des Rechnungswertes unserer Leistungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 
Ungeachtet der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen 
Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf 
Verlangen hat uns der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die 
abgetretenen Forderungen zu machen und seinem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.  

§ 11 
Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

 
 

Gültig ab 01.12.2008 


